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Wie gesagt: ich gehe nicht davon aus, dass das Bestand hat.

Aber das Entscheidet nicht die einzelne Lehrkraft, sondern die Schulleitung, die sich bei
Unklarheiten bei der übergeordneten Behörde rückversichern wird. Notfalls wird das vor Gericht
geklärt.

Ich persönlich würde auf jeden Fall keinem Schüler in Aussicht stellen, dass er einen Abschluss
erhalten kann, wenn er nie zum Fachunterricht erschienen ist, aber hier geht es ja "nur" um ein
Zeugnis. Letztlich kommt es da sicher darauf an, was auf dem Zeugnis drauf steht. Ein Zeugnis
auf dem steht "X erhält keine Noten, da er aufgrund mangelnder Anwesenheit nicht benotet
werden kann und erhält keinen Abschluss", wird man vielleicht ausstellen können.
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